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Bundesamt für Kulturpflege
Office fédéral de la culture
Officio federale della culture

Postfach 3000 Bern 6 2 5. November 19 8 5
Case postale 3000 Berne 6

Wir haben Ihr Schreiben vom 24. Oktober 1985 und den vorangehenden

Briefwechsel zwischen Ihnen und dem Strassenverkehrs- und

Schifffahrtsamt des Kantons Bern erhalten. Aus diesen Unterlagen wird er¬

sichtlich, dass die Fahrenden in bezug auf die Zulassung von leichten

Motorwagen mit Wohnanhänger im Strassenverkehr gewisse Schwierigkeiten

haben. Die heutige gesetzliche Regelung des Bundes schreibt

vor, dass Wohnanhänger an einem schmäleren, leichten Motorwagen bis

2,10 m breit sein dürfen. Die Länge eines Anhängers an einem leichten

Motorwagen ohne Allradantrieb darf mit der Deichsel höchstens 6 m

betragen. Anhänger, die vorerwähnten gesetzlichen Bestimmungen nicht

entsprechen, werden im Verkehr nicht zugelassen, ausser der

Motorwagenhalter beantrage eine Ausnahmebewilligung. Mit der Erteilung
von solchen Spezialbewilligungen ist das Strassenverkehrs- und Schiff

fahrtsamt des Kantons Bern bis heute gegenüber Fahrenden zurückhatten

gewesen. Wir haben mit den im Kanton Bern hiezu zuständigen Herren

Weidmann und Richter mündlich Kontakt aufgenommen und sie gebeten,

bei der Behandlung eines Gesuches von Fahrenden um eine Ausnahmebewilligung

für Anhänger von leichten Motorwagen die Lebens- und

Arbeitsweise der Fahrenden gebührend zu berücksichtigen.
Im weiteren sind wir mit Herrn Ramseyer von der Hauptabteilung

Strassenverkehr im Bundesamt für Polizeiwesen übereingekommen, über

die heutigen Probleme der Fahrenden in bezug auf die Zulassung von

Anhängern im Strassenverkehr zu diskutieren. Durch dieses Vorgehen

hoffen wir, dass das Bundesamt für Polizeiwesen bei. der Ausarbei

tung der nächsten Empfehlungen an die Kantone die Anliegen von

Fahrenden mitberücksichtigen wird.

Wir hoffen durch dieses für uns in

gehen zum besseren Verständnis für

zutragen.

dieser Sache einzig mögliche Vor-

die Situation der Fahrenden bei-

Mit freundlichen Grössen

BUNDESAMT FUER KULTURPFLEGE

Sektion für allgemeine kulturelle Fragen
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Maria-Luisa Zürcher
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